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Im folgenden Text wurde zur besseren Lesbarkeit auf die Verwendung der männlichen Form verzichtet.  
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Der Vorstand des Verbandes Berufsbildung Pflege BO erlässt gestützt auf die Statuten Verband 

Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO vom 01.03.2019 das nachstehende Reglement. 

 

 

1.  Organisation 
 

1.1  Der Verband 

Der Verband Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung Berner Oberland (BO), nachfolgend Verband 

genannt, ist wie folgt organisiert   

- Mitgliederversammlung 

- Vorstand 

- Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO 

- Obligationenrechtliche Revisionsstelle 

 

1.2. Betriebe 

Die Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO ist ein Betrieb des Verbandes und führt die 

Fachbereiche (FB) Lernbereich Training Transfer (LTT) Praxis und Überbetriebliche Zusammenarbeit. 

Grundlage ist das jeweilige von der Trägerschaft verabschiedete Konzept von diesen Bereichen. Der Verband 

kann weitere Fachbereiche errichten oder übernehmen.  

 

 

2. Oberaufsicht und Geschäftsführung 
 

2.1. Gemeinsame Bestimmungen 

2.1.1. Ausstandpflicht 

Mitglieder des Vorstandes haben bei der Beschlussfassung über Geschäfte, die zu einem Interessenkonflikt 

führen können, in den Ausstand zu treten. Dies gilt insbesondere für Geschäfte, die ihre eigenen, 

persönlichen Interessen oder die Interessen von ihnen nahe stehenden Personen berühren. 

2.1.2. Schweigepflicht 

Die Mitglieder des Vorstandes, und der Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO 

unterstehen der Schweigepflicht sowie dem Geschäftsgeheimnis, wie sie für das Personal des 

Gesundheitswesens gelten. Die Pflicht zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten, die den Genannten 

zur Kenntnis gelangen, besteht auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt zeitlich unbeschränkt weiter. 

 

2.2. Vorstand  

Der Vorstand setzt sich gemäss Art. 12 und 13 der Statuten zusammen. Die Wahl weiterer Mitglieder schlägt 

der Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung vor. Die Leitung Regionalstelle Gesundheitsberufe 

Praktische Ausbildung nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Die Fachbereichsleitungen 

können in Absprache mit der Regionalstellenleitung ihre Geschäfte vertreten. In Absprache mit dem 

Präsidium des Vorstandes können weitere Fachspezialisten zur Behandlung von Geschäften beigezogen 

werden. 
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2.2.1. Aufgaben 

Der Vorstand beschliesst im Rahmen des Zweckes des Verbandes gemäss Artikel 1.2. der Statuten die 

Strategie und die Geschäftspolitik. Dazu gehören insbesondere Grundsätze über: 

- die Finanzen 

- die Aussenbeziehungen 

- die Führung und Organisation 

- die korrekte Umsetzung der Aufgabe der Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung 

gemäss den Ausführungskonzepten. 

 

Er erlässt wo notwendig Reglemente, veranlasst die nötigen Massnahmen auf Grund der einschlägigen 

Gesetzgebung und übernimmt die Überwachung der Einhaltung der entsprechenden Vorschriften.  

Er beschliesst die internen Weisungen, welche auf Grund der von der Gesundheitsdirektion erlassenen 

Richtlinien nötig sind und überprüft diese periodisch. 

 

Er wählt die Leitung und stellvertretende Leitung Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung. 

Der Vorstand delegiert die Geschäftsführung an die Leitung Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische 

Ausbildung BO, soweit nicht das Gesetz, die Statuten oder die nachfolgenden Artikel dieses Reglements 

etwas anderes vorsehen. Der Vorstand hat Mitsprache bei der Wahl von Fachbereichsleitungen.  

2.2.2. Sitzungsorganisation  

Der Vorstand trifft sich in der Regel zu 3 – 4 ordentlichen Sitzungen jährlich. Die Sitzungszahl kann erhöht 

werden, falls dies aus aktuellen Themen erforderlich ist. Die Traktandenliste mit den erforderlichen Unterlagen 

wird dem Vorstand 10 Tage vor der Sitzung per E-Mail zugestellt.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Für die 

Beschlussfassung ist das Einfache Mehr erforderlich.  

2.2.3.  Protokoll 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen. Auf Verlangen 

eines Mitgliedes des Vorstandes werden Sachgeschäfte wörtlich wiedergegeben. Zirkulationsbeschlüsse sind 

in das nächste Protokoll aufzunehmen. Die Originale sind durch das Präsidium und die Person, welche das 

Protokoll führt, zu unterzeichnen. Die Protokolle sind zeitlich unbeschränkt aufzubewahren. Das Protokoll wird 

den Vorstandsmitgliedern 14 Tage nach der Sitzung zugestellt. 

2.2.4.  Aktenrückgabe 

Nach Beendigung des Vorstandsmandates sind sämtliche in dieser Eigenschaft als Mandatsträger erhaltenen 

Akten und Unterlagen an die Nachfolge oder das Präsidium weiterzuleiten. Elektronische Unterlagen sind zu 

vernichten. Grundsätzlich sind ausserhalb der Spital- bzw. Schulräumlichkeiten gehaltene Akten unter 

Verschluss zu halten. 

2.2.5.  Entschädigung 

Die Mitglieder des Vorstandes beziehen für ihre Tätigkeit und für die Übernahme der mit dem Mandat 

verbundenen Verantwortung eine Entschädigung. Diese setzt sich wie folgt zusammen: 

 

a) ein Jahresfixum für das Präsidium 

b) ein Jahresfixum für das Vizepräsidium 

c)  ein Sitzungsgeld für alle Vorstandmitglieder 

d)  Spesenersatz 

Die Entschädigungen werden durch den Vorstand mit separatem Beschluss festgelegt und jährlich nach 

Abschluss des Geschäftsjahres ausgerichtet. 



Verband Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung Berner Oberland Seite   5 von 7 
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun; www.pflegebeo.ch 

2.2.6. Kompetenzen 

Der Vorstand legt in einem separaten Anhang die Kompetenzordnung der Organe fest, sofern diese nicht 

bereits aus dem vorliegenden Organisations- und Geschäftsreglement hervorgehen. 

 

2.3. Geschäftsführung Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO 

2.3.1. Zusammensetzung und Organisation der Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung  

Die Leitung der Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung besteht aus den im Anhang 1 

genannten Personen. Sie tritt im Rahmen von Koordinationssitzungen mit den in der Regionalstelle 

eingebundenen Infrastruktureinheiten in der notwendigen Periodizität zusammen. Die Sitzung wird durch die 

Leitung der Regionalstelle einberufen und geleitet. Sie ist gleichzeitig in der kantonalen 

Trägerschaftskonferenz Mitglied in beratender Funktion. Die Stellvertretung wird durch ein weiteres 

Vorstandsmitglied des Verbandes wahrgenommen. Der Leitung der Regionalstelle steht das Entscheidprimat 

zu.  

2.3.2. Aufgaben und Befugnisse Leitung Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung  

Gemäss Artikel 3.3.5. der Statuten hat das Organisations- und Geschäftsreglement die Aufgabe und 

Befugnisse der Geschäftsführung zu regeln. Verantwortlich für die korrekte Geschäftsführung der 

Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO ist die Leitung der Regionalstelle. Diese 

Führungsaufgabe umfasst insbesondere: 

 

a) Geschäftspolitik: Ausarbeitung der Geschäftspolitik sowie Festlegung der kurz- und mittelfristigen 

Ziele.  

b) Organisation: Ausarbeitung des Organigramms z.Hd. des Vorstandes, Ausarbeitung und in 

Kraftsetzung von Weisungen, Richtlinien und Stellenbeschreibungen im Rahmen der 

Kompetenzdelegation durch den Vorstand. Antrag zur Anstellung und Entlassung von nicht durch den 

Vorstand gewählten Mitarbeitern gemäss den gültigen Anstellungsbedingungen und der Vorgaben 

über die berufliche Qualifikation. 

c) Aufsicht und Kontrolle der Leitung Regionalstelle Gesundheitsberufe praktische Ausbildung direkt 

unterstellten Bereiche. 

d) Festlegung des internen Kontrollsystems. 

e) Überprüfung der Einhaltung der vom Vorstand erlassenen Reglemente sowie der einschlägigen 

Vorschriften. 

f) Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Weisungen und Richtlinien der Gesundheits-

direktion. Für die Regionalstelle praktische Ausbildung Gesundheitsberufe gelten insbesondere die 

Ausführungen gemäss den Ausführungskonzepten „Überbetriebliche Zusammenarbeit in der 

praktischen Ausbildung in Pflege- und Betreuungsberufen und Lernbereich Training und Transfer 

Praxis in der Diplompflegeausbildung HF“ vom 01.01.2019  

g) Regionalstellenleitung 

h) Vollzug der Beschlüsse des Vorstandes 

i) Vorbereitung der vom Vorstand zu behandelnden Geschäfte sowie die Beschaffung der zur 

Beurteilung erforderlichen Unterlagen und die Antragstellung. 

2.3.3. Entscheidfindung 

Die Leitung der Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO trifft ihre Entscheidungen im 

Rahmen des Primatsprinzips, d.h., die Leitung konsultiert die Mitglieder der Koordinationssitzung und 

entscheidet aber bei Meinungsverschiedenheiten.  
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2.3.4. Informationspflicht 

Jedes Mitglied des Vorstandes kann Auskunft über alle Angelegenheiten der Regionalstelle 

Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO verlangen. Es gelten die Bestimmungen von Art. 715 OR. 

 

Die Leitung der Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO hat den Vorstand über alle 

wichtigen Geschäftsvorfälle zu orientieren. 

 

 

3. Innerbetriebliche Organisation 

Das Organigramm bezeichnet die Struktur und Mitarbeitenden der Regionalstelle Gesundheitsberufe 

Praktische Ausbildung BO. Die operationelle Leitung obliegt der Leitung der Regionalstelle 

Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung BO. Innerhalb der Vorgaben verfügt die Leitung über 

unternehmerische Freiheit soweit diese nicht den Vorgaben und Rahmenbedingungen widersprechen, oder 

den Geschäftserfolg in Frage stellen. 

 

Die Aufgaben und Kompetenzen aller Funktionen sind in entsprechenden Funktionsbeschreibungen geregelt. 

 

 

4. Mitarbeitende 
 

4.1.  Stellung der Mitarbeitenden 

Die Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden richten sich nach:  

 

▪ den Statuten und dem vorliegenden Organisations- und Geschäftsreglement 

▪ dem Gesamtarbeitsvertrag 

▪ den Reglementen, Weisungen und Richtlinien für die Mitarbeiter 

 

4.2. Unterschrift 

4.2.1. Kollektivunterschrift 

Grundsätzlich gilt die Unterschrift zu zweien. Das Präsidium des Vorstandes sowie die Leitung der 

Regionalstelle praktische Ausbildung Gesundheitsberufe BO sind nach aussen zeichnungsberechtigt bzw. die 

von ihnen bezeichneten Stellvertreter. Die Unterschriftsberechtigung umfasst das in Art. 459 OR festgelegte 

Vertretungsrecht. Es bleibt auf die Kollektivunterschrift beschränkt. 

4.2.2. Ausnahmen von Kollektivunterschrift 

Durch Einzelunterschrift: Die Leitung Regionalstelle praktische Ausbildung Gesundheitsberufe BO sowie 

Mitarbeitende der Administration, auch wenn sie nicht unterschriftsberechtigt sind, für die für das 

Tagesgeschäft und die Routine betreffenden Korrespondenzen, Belege und Dokumente, soweit dadurch die 

Finanzkompetenz nicht überschritten wird. 

Durch Einzelvisum: Für bestimmte Formularkorrespondenz besteht eine besondere Unterschriftenregelung. 

 

5. Schlussbestimmungen 

Dieses Organisations- und Geschäftsreglement tritt auf Beschluss des Vorstandes rückwirkend auf den 1. 

Januar 2019 in Kraft. 
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Anhang I 
Organigramm Regionalstelle Gesundheitsberufe Praktische Ausbildung Berner Oberland 

 

Anhang II 
Organigramm Trägerschaftsorganisation und Regionalstellen Kanton Bern 

 

 

 

 

Beschluss des Vorstandes vom  

Verband Berufsbildung Pflege BO 

 

 

 

 

 

Susanne Huber  Flavia Lüthi 

Präsidium  Vizepräsidium 


